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1. Voraussetzungen 

Die ordentliche Einbürgerung von ausländischen Personen im Kanton Obwalden 
richtet sich nach dem Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer 
Bürgerrechts vom 29. September 1952 (SR 141.0) und der obwaldnerischen 
Bürgerrechtsgesetzgebung (GDB 111.2 und 111.21).2 Insbesondere gelten fol-
gende Voraussetzungen: 

 
1.1. Wohnsitz 

1.1.1. Ordentliche Wohnsitzerfordernisse 
Das Gesuch um Einbürgerung kann einreichen, wer folgende Wohnsitzerforder-
nisse erfüllt; 

- 12 Jahre in der Schweiz 
(die Zeit zwischen dem 10. und 20. Altersjahr zählt doppelt) 

- 5 Jahre im Kanton Obwalden 

Wohnsitzerfordernisse für Gesuchstellende, die seit 3 Jahren in ehelicher Ge-
meinschaft mit einer Person leben, welche die ordentlichen Wohnsitzerfordernis-
se erfüllt und gleichzeitig ein Einbürgerungsgesuch stellt oder bereits allein ein-
gebürgert worden ist: 

- 5 Jahre im Kanton Obwalden 

1.1.2 Hinweise 
Als Wohnsitz gilt Anwesenheit in der Schweiz in Übereinstimmung mit den frem-
denpolizeilichen Vorschriften. Kurzfristiger Aufenthalt im Ausland mit der Ab-
sicht auf Rückkehr unterbricht den Wohnsitz nicht. Dagegen gilt der Wohnsitz als 
bei der Abreise ins Ausland aufgegeben, wenn die ausländische Person sich po-
lizeilich abmeldet oder während mehr als sechs Monaten tatsächlich im Ausland 
weilt. 

Das Bürgerrecht ist an einen Wohnsitzkanton gebunden. Wechselt die gesuch-
stellende Person während des Einbürgerungsverfahrens den Wohnsitz in einen 
anderen Kanton, so wird das Gesuch gegenstandslos. Die Verlegung des Ge-
meindewohnsitzes innerhalb des Kantons ist zulässig. Gegebenenfalls kann aber 
dann der Gemeinderat die Eignung zur Einbürgerung nicht (mehr) beurteilen und 
muss der Gemeindeversammlung einen negativen Antrag stellen. 
 
1.2. Eignung 

1.2.1. Einbürgerungsvoraussetzungen 
Eingebürgert werden kann nur, wer 

a)  in die schweizerischen und obwaldnerischen Verhältnisse eingegliedert ist; 

                                                
2
 Das Bürgerrechtsgesetz des Bundes kann bei der Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale bezogen werden (Postadresse: 

EDMZ, 3000 Bern) oder ist im Internet abrufbar unter www.admin.ch. Die obwaldnerische Bürgerrechtsgesetzgebung ist erhältlich 
bei der Staatskanzlei des Kantons Obwalden, Rathaus, 6060 Sarnen oder abrufbar im Internet unter www.ow.ch. 



 

3/8 

b)  mit den schweizerischen und obwaldnerischen Lebensgewohnheiten, Sitten 
und Gebräuchen vertraut ist; 

c)  die schweizerische Rechtsordnung beachtet und die öffentlichen und priva-
ten Pflichten erfüllt; 

d)  die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet. 

Die Eignung muss sich stets auf die kantonale und kommunale Situation bezie-
hen. 
 
1.2.2. Sprache 
Mit den schweizerischen und obwaldnerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und 
Gebräuchen vertraut sind jene ausländischen Personen, die unter anderem über 
genügende Sprachkenntnisse verfügen. Solche werden angenommen, wenn die 
gesuchstellenden Personen in der deutschen Sprache für die Bereiche Hören 
und Sprechen die Minimalanforderung B1 des Europäischen Sprachenport-
folios erfüllen. 

Auf der Stufe B1 können sie sich auf einfache und zusammenhängende Weise 
im Alltag verständigen. Sie können über Erlebnisse berichten, Ziele beschreiben 
und Ansichten begründen. Die wichtigsten grammatischen Strukturen können Sie 
im Allgemeinen korrekt verwenden. Sie sind mit Themen wie z.B. Staat, Arbeit, 
Einkaufen, Gesundheit, Kinder, Medien und Wohnen vertraut. 

2. Gebühren im Einbürgerungsverfahren 

Die Gemeinden erheben für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts höchs-
tens kostendeckende Verfahrensgebühren. Diese sind in den entsprechenden 
Gemeindereglementen festgelegt. 

Der Kanton erhebt für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts ebenfalls kosten-
deckende Verfahrensgebühren. Diese werden durch einen Kostenvorschuss ein-
gezogen, der jeweils nach Eingang des Dossiers beim Amt für Justiz erhoben 
wird. 

Solange der Kostenvorschuss nicht bezahlt ist, wird das Gesuch in der Regel 
nicht bearbeitet. Die kantonalen Verfahrensgebühren werden grundsätzlich wie 
folgt berechnet: 

Personenkategorie Gebühr 

Unmündige nichterwerbs- 
tätige Personen, Schüler,  
Studenten, Lehrlinge:  Fr. 800.– 
Einzelpersonen:  Fr. 1‘000.– 
Ehepaar:  Fr. 1‘600.– 
Pro Kind:  Fr. 300.– 
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Darin nicht enthalten sind die Kosten für den polizeilichen Führungsbericht. 
Diese werden durch die Kantonspolizei separat in Rechnung gestellt und betra-
gen Fr. 500.– bis 1 000.–. 

Die Gebühr für die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung beträgt ordent-
licherweise Fr. 100.–. Stellen Ehegatten das Gesuch gleichzeitig, beträgt die Ge-
bühr gesamthaft Fr. 150.–. Für minderjährige Personen beträgt die Gebühr 
Fr. 50.–. Für in das Gesuch einbezogene unmündige Kinder werden keine Ge-
bühren erhoben. 

Die kantonalen und eidgenössischen Gebühren können erhöht werden, wenn die 
Behandlung des Gesuches einen überdurchschnittlichen Arbeitsaufwand erfor-
dert.  

3. Verfahren 

Entsprechend dem schweizerischen Staatsaufbau haben alle Bürgerinnen und 
Bürger drei Bürgerrechte: das Schweizerbürgerrecht, das Kantonsbürgerrecht 
sowie das Gemeindebürgerrecht. Entsprechend diesen drei Bürgerrechten ist 
das Einbürgerungsverfahren in drei Stufen eingeteilt. Folgende drei Entscheide 
sind erforderlich: 

a)  Bundesamt für Migration: eidgenössische Einbürgerungsbewilligung; 
b)  Gemeindeversammlung: Zusicherung des Gemeindebürgerrechts; 
c)  Kantonsrat: Erteilung des Kantonsbürgerrechts.  

Die Erteilung des Kantonsbürgerrechts durch den Kantonsrat erfolgt in der Regel 
jährlich zwischen April und Mai. 
 
3.1. Vor der Einreichung des Gesuchs 

Gesuchstellende Personen haben vor der Einreichung ihres Gesuchs eine vom 
Kanton organisierte Informationsveranstaltung zu besuchen. Minderjährige 
über 16 Jahren haben zusammen mit einer Person, welche die gesetzliche Ver-
tretung inne hat, an der Veranstaltung teilzunehmen. Minderjährige unter 16 Jah-
ren sind vom Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen. An deren Stelle hat die 
Person, welche die gesetzliche Vertretung inne hat, an der Veranstaltung teilzu-
nehmen. Über den erfolgten Besuch der Veranstaltung wird eine Bestätigung 
ausgestellt. Die Bestätigung ist bei der Gesuchseinreichung als notwendige Un-
terlage beizulegen. 

Die Sprachkenntnisse sind durch Sprachstandsanalysen nachzuweisen (ledig-
lich die Bestätigung eines Sprachkurses ist nicht ausreichend). Die Sprach-
standsanalysen werden vor Einreichung des Gesuchs durch das Berufs- und 
Weiterbildungszentrum Obwalden (BWZ) durchgeführt. Der Ausweis über das 
Ergebnis der Analyse ist bei der Gesuchseinreichung als notwendige Unterlage 
beizulegen.  
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Auf Gesuch hin kann der Gemeinderat folgende Personen von einer Überprü-
fung der Sprache ausnehmen:  

a)  Personen deutscher Muttersprache; 
b)  Personen, welche in der Schweiz die obligatorische Schulzeit ganz oder zu 

einem massgeblichen Teil absolviert haben; 
c)  Kinder, welche die Primarschule noch nicht abgeschlossen haben; 
d)  Personen mit einem entsprechenden Zertifikat einer anerkannten Sprach-

schule, wenn dieses nicht aus Anlass des Einbürgerungsverfahrens erstellt 
wurde (z.B. Goethe-Diplom oder telc-Zertifikat);  

e)  Personen, die aus nachgewiesenen physischen oder psychischen Gründen 
unfähig sind, sich genügend Sprachkenntnisse anzueignen.  

 
Besteht im Nachhinein Grund zur Annahme, die gesuchstellende Person verfüge 
doch nicht über ausreichende Sprachkenntnisse, so kann gleichwohl eine 
Sprachstandsanalyse angeordnet werden. 

 
3.2. Einreichung des Gesuchs  

Das Einbürgerungsgesuch ist auf dem offiziellen Formular und unter Beilage der 
erforderlichen Ausweise und Bescheinigungen beim Einwohnergemeinderat bzw. 
beim Bürgergemeinderat des Wohnortes einzureichen. Der Gemeinderat prüft, 
ob die Unterlagen vollständig sind, und trifft die nötigen Erhebungen für die Beur-
teilung der Einbürgerungsvoraussetzungen. Die gesuchstellende Person ist zur 
Mitwirkung verpflichtet; Änderungen in den persönlichen Verhältnissen sind stets 
dem Gemeinderat sofort unter Beilage aller notwendigen Dokumente zu melden. 

 
3.3. Einholung Führungsbericht / Eidgenössische Einbürgerungsbewilligung 

Für die Einholung des Führungsberichtes und der eidgenössischen Bewilligung 
reicht der Gemeinderat dem Amt für Justiz eine Kopie des Gesuchsdossiers 
ein. Dieses leitet das Dossier der Kantonspolizei für die Erstellung des Füh-
rungsberichtes weiter. 

Aufgrund des elektronischen Strafregisters (VOSTRA) und anhand des polizeili-
chen Führungsberichts nimmt das Amt für Justiz eine Vorprüfung vor. Werden 
dadurch Umstände ersichtlich, welche das Gesuch hinsichtlich der Beurteilung 
der Einbürgerungskriterien als kritisch erscheinen lassen (z.B. Vorstrafen), leitet 
das Amt für Justiz seine Ergebnisse im Sinne einer kantonalen Vorbeurteilung an 
den zuständigen Gemeinderat weiter. Wird bekannt, dass ein Strafverfahren 
hängig ist, wird das Gesuch bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils sis-
tiert, sofern es nicht zurückgezogen wird. 

Nach erfolgter (negativer) Vorprüfung durch das Amt für Justiz wird die eidge-
nössische Bewilligung erst auf schriftlichen Antrag des Gemeinderates eingeholt. 

Gehen aus dem Führungsbericht keine besonderen Auffälligkeiten hervor, leitet 
das Amt für Justiz das Gesuch direkt an das Bundesamt für Migration weiter. 
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Das Amt für Justiz stellt die Bewilligung sowie den Führungsbericht den Gemein-
den zu. Die Gesuchstellenden erhalten vom Bundesamt für Migration eine Kopie 
der Bewilligung. 

 
3.4. Zusicherung des Gemeindebürgerrechts 

Nach Erhalt der eidgenössischen Bewilligung beschliesst der Gemeinderat über 
den erhobenen Sachverhalt und den Antrag, welchen er an die Gemeindever-
sammlung stellen will; der Beschluss ist nicht anfechtbar. Den gesuchstellenden 
Personen ist der Beschluss unter Hinweis auf die Kostenfolgen zu eröffnen und 
Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug des Gesuchs innert 30 Ta-
gen zu geben. Danach unterbreitet der Gemeinderat das Gesuch mit seinem An-
trag zum Entscheid der Gemeindeversammlung. 

 
3.5. Erteilung des Kantonsbürgerrechts 

Nach Rechtskraft des Gemeindeversammlungsbeschlusses übermittelt der Ge-
meinderat die aktualisierten Akten der Staatskanzlei zuhanden des Amts für 
Justiz. Dieses prüft die Gesuche und leitet sie mit seinem Bericht und Antrag an 
den Regierungsrat zuhanden des Kantonsrates weiter. Der Kantonsrat entschei-
det über die Erteilung des Kantonsbürgerrechts.  

Nach dem Entscheid des Kantonsrates wird die entsprechende Verfügung den 
Gesuchstellern durch die Staatskanzlei schriftlich eröffnet. 

 
3.6. Beschwerde, Rechtskraft 

Die gesuchstellende Person kann gegen den Beschluss der Gemeindeversamm-
lung innert 20 Tagen beim Regierungsrat und gegen den Beschluss des Kan-
tonsrates innert 30 Tagen beim Verwaltungsgericht Beschwerde erheben. 

Wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkeiten bei der 
Vorbereitung oder Durchführung der Gemeindeversammlung kann Beschwerde 
nach dem Abstimmungsgesetz erhoben werden. 

 
3.7. Zustellung an die Behörden 

Nach Vorliegen der Rechtskraftbescheinigung werden die Beschlüsse durch das 
Amt für Justiz an die betroffenen (Register-) Behörden zum Vollzug zugestellt. 
Dies wird ca. 8 Wochen nach Eröffnung der Beschlüsse an die gesuchstellenden 
Personen sein. 
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4. Nichtigerklärung der Einbürgerung 

Die Einbürgerung kann innert fünf Jahren für nichtig erklärt werden, wenn sie 
durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen 
worden ist. 

5. Pass und Identitätskarten 

Nach dem Entscheid des Kantonsrates wird der Zivilstandsinspektor mit den Ak-
ten der bewilligten Gesuche bedient, damit die Eintragungen ins Zivilstandsregis-
ter vorbereitet werden können. Über die Art und Weise der Einschreibung von 
Familien- und Vornamen entscheidet das Zivilstandsamt. 

Die eingebürgerten Personen können Pass und Identitätskarten frühestens 
1 Woche nach der in Ziff. 3.7 genannten Frist beantragen. Zuständig für die Ent-
gegennahme des Gesuches ist die Staatskanzlei (Passzentrum) im Rathaus in 
Sarnen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die eingebürgerten Personen dafür be-
sorgt zu sein, dass die bisherigen Reisepapiere (z.B. für die Ferien) gültig sind. 

6. Hinweis betreffend die erleichterte Einbürgerung 

Grundsätzlich können folgende Personen erleichtert eingebürgert werden: 

a)  die ausländische Person, welche eine Person mit Schweizerbürgerrecht ge-
heiratet hat und seit mindestens 3 Jahren verheiratet ist (Art. 27 und 28 
BüG); 

b)  das staatenlose unmündige Kind (Art. 30 BüG); 
c)  das Kind eines eingebürgerten Elternteils (Art. 31a BüG); 
d)  das Kind eines Elternteils, der das Schweizerbürgerrecht verloren hat 

(Art. 31b BüG).  
 
Weitere Informationen zur Erleichterten Einbürgerung sind unter 
www.bfm.admin.ch abrufbar. 
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Notizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


